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1 Vorwort  

Zwischen dem Recht auf Bildung, der öffentlichen Fürsorge für Kinder, Jugendliche und de-
ren Familien sowie dem Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus besteht unzweifelhaft 
ein Spannungsverhältnis. Im Frühjahr dieses Jahres hat die Bundesregierung dem Infektions-
schutz Vorrang gegeben, auch weil die Rolle der Kinderbetreuungseinrichtungen und der 
Schulen im Infektionsgeschehen ungeklärt war. Das hat sich geändert. Heute wissen wir sehr 
viel mehr über die Relevanz der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Schulen für das In-
fektionsgeschehen und natürlich auch über das Virus selbst, seine Übertragungswege und 
die medizinischen Behandlungserfolge Bescheid. 

Dank zahlreicher Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen ist die Zahl der Neuinfektionen 
bis zum Sommer zurückgegangen und befindet sich in einem wechselnden Gleichgewicht zur 
Zahl der Genesenen. Es kommt zu Anstiegen, aber auch wieder zu Rückgängen bei den Neu-
infektionen, von einem exponentiellen Wachstum ist Österreich aber entfernt. Auch wenn es 
keine Garantie dafür gibt, dass dies so bleibt, so planen wir die Wiederaufnahme des Regel-
betriebs in den Schulen mit Beginn des Schuljahres 2020/21. 

Die Wiederaufnahme des Regelbetriebes erfolgt deshalb nicht ohne Vorsicht und Respekt 
vor der Dynamik einer ansteckenden Infektionskrankheit. Daher starten wir den Regelbe-
trieb mit Rückversicherung. Wir wissen, dass die Situation fragil ist und sich die Infektions-
lage rasch verändern kann. Die regionale Corona-Ampel wird diese Veränderung transparent 
und datengestützt anzeigen. Das Bildungssystem wird darauf synchron reagieren, Klassen- 
oder Schulschließungen sind nicht ausgeschlossen, Distance-Learning kann wieder installiert 
werden. 

Wir haben dafür aber ein Konzept und eine Strategie und gehen somit vorbereitet in den 
Herbst 2020. Darüber soll der vorliegende Text informieren, der sich an die Schulpartner und 
darüber hinaus auch an die interessierte Öffentlichkeit wendet. Für die konkrete Handlungs-
anleitung der Schulen werden auf Basis dieses Dokuments entsprechende Erlässe und Ver-
ordnungen erstellt. 
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2 Stand der Forschung: Schule und Corona 

Die Entscheidung, Schulen und Betreuungseinrichtungen im Frühjahr 2020 zu schließen, 
klang logisch und entsprach auch der Alltagserfahrung. Die Kinder kommen dort nicht mehr 
in engen Kontakt mit anderen, können sich also nicht mit dem Virus anstecken und es nicht 
weitergeben. Dieser vermutete Effekt beruhte vor allem auf Erfahrungen bei Grippeausbrü-
chen. Influenza und SARS-CoV-2 unterscheiden sich aber in einem wichtigen Punkt: Kinder 
gelten bei Grippe als Schlüsselüberträger, bei COVID-19 scheint das nicht im selben Ausmaß 
der Fall zu sein.1 

In den vergangenen Monaten wurde viel dazu geforscht, auch um die Rolle von Kindern und 
Jugendlichen bei der Übertragung der Infektion zu klären. Der Wissensstand ist besser ge-
worden, abschließende Urteile sind aber noch nicht möglich, denn es fehlen die großen em-
pirischen Studien, die umfassender sind als die derzeit vorhandenen und oft regional einge-
schränkten Untersuchungen. Dabei sind die Fallzahlen, auch aufgrund der geringen Zahl an 
SARS-COV-2 infizierten, erkrankten oder sogar hospitalisierten Kinder und Jugendlichen, 
niedrig und die Schlüsse, die daraus gezogen werden, nicht immer verallgemeinerbar. Den-
noch verdichten sich die Befunde in eine eindeutige Richtung: Kinder werden infiziert wie Er-
wachsene, erkranken aber seltener und wenn, dann zumeist mit leichten Symptomen oder 
asymptomatisch und spielen im Übertragungsgeschehen wahrscheinlich eine geringere Rolle 
als (junge) Erwachsene. 

Die vorliegenden Studien zeigen, dass das Virus sich bei Kindern genauso wie bei Erwachse-
nen im nasopharyngealen Bereich feststellen lässt und dass die Viruslast bei Kindern keinen 
wesentlichen Unterschied zu Erwachsenen aufweist. „Data on viral load, as estimated by 
real-time RT-PCR threshold cycle values from 3,712 COVID-19 patients were analysed to ex-
amine the relationship between patient age and SARS-CoV-2 viral load. Analysis of variance 
of viral loads in patients of different age categories found no significant difference between 
any pair of age categories including children. (Jones et al, 2020) 

                                                       

1 Leisten die Schließungen von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen einen Beitrag zur Eindämmung der Pan-
demie? Jein lautet die Antwort. Sie tragen dazu bei, dass Sozialkontakte im Allgemeinen zurückgehen und das gesell-
schaftliche Leben vermehrt in den privaten Haushalten stattfindet. Insgesamt attestierten die vorliegenden Untersu-
chungen aus China, Hongkong und Singapur den Schulschließungen bei der SARS-Ausbreitung aber nur einen gerin-
gen Nutzen, auch wenn es schwer fällt, den Effekt der Einzelmaßnahme abzuschätzen, da in allen Ländern gleichzeitig 
eine Vielzahl weiterer Gegenmaßnahmen ergriffen wurde (Viner 2020) RM et al. Lancet Child Adolesc Health 2020; 4: 
397-404; DOI: 10.1016S2352-4642(20)30095-X).  
Ähnlich argumentieren Banholzera et al (2020), die den Effekt nicht-pharmazeutischer Interventionen auf die Zahl 
der Infektionen in 20 Ländern (USA, EU-15, Norwegen, Schweiz, Kanada und Australien) untersucht haben. Es zeigt 
sich dabei, dass Schulschließungen mit 11 Prozent den zweitniedrigsten Effekt auf die Infektionsausbreitung haben.  

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30095-X/fulltext
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Die bisher gemeldeten SARS-CoV-2 Infektionen zeigen dennoch eine eindeutige Altersstruk-
tur. Kinder und – mit Einschränkungen – auch Jugendliche zeigen seltener die typischen CO-
VID Symptome, werden daher seltener getestet und scheinen in einem geringeren Ausmaß 
in den Statistiken der bestätigten Fälle auf. In Deutschland entfallen von den bisher gemel-
deten und bestätigten 206.000 Fällen (Stand: Ende Juli 2020; epidemiologisches Bulletin RKI) 
2,8 Prozent auf Kinder unter 10 Jahre, 5,1 Prozent auf Kinder und Jugendliche im Alter von 
10 bis 19 Jahren, 44 Prozent auf Personen im Alter von 20 bis 49 Jahren, 30 Prozent auf Per-
sonen im Alter von 50 bis 69 Jahren (30 Prozent) und 18 Prozent auf Personen im Alter von 
70 +. Der Altersdurchschnitt liegt bei 48 Jahren, die höchsten Inzidenzen finden sich in den 
Altersgruppen ab 90 Jahren. In Österreich ist die Situation ähnlich: Von den bisher der AGES 
gemeldeten 17.200 Personen mit bestätigter SARS-Cov-2 Infektion waren lediglich 4 Prozent 
unter 16 Jahre alt. 

Nun kann man argumentieren, dass Kinder und Jugendliche seltener Krankheitssymptome 
zeigen und daher seltener getestet werden. Die Altersverteilung der positiv Getesteten ent-
spricht nur eingeschränkt der Altersverteilung der tatsächlich Infizierten, lautet die Aus-
gangsthese. Um diese These zu überprüfen, benötigt man Testungen von symptomfreien 
Personen entweder hinsichtlich einer aktuellen oder einer überstandenen Infektion. In dem 
Zusammenhang ist die SARS-CoV-2 Seroprävalenzstudie in vier Universitätsspitälern in Ba-
den-Württemberg an insgesamt 4.932 Kindern und Eltern, die in einem gemeinsamen Haus-
halt leben, bemerkenswert. Es zeigt sich dabei, dass die Seroprävalenz in der Altersgruppe 
der 1- bis 5-Jährigen bei 0,6 Prozent, bei den 6- bis 10-jährigen bei 0,8 Prozent und bei den 
Eltern bei 1,8 Prozent liegt. Das heißt, Kinder sind nicht nur seltener erkrankt als ihre Eltern, 
sie stecken diese offensichtlich auch weniger oft an und „lassen“ sich umgekehrt auch selte-
ner von den Eltern anstecken. Der Erwartungswert wäre, dass sowohl Kinder als auch der El-
tern in einem ähnlich hohen relativen Ausmaß erkrankten und Antikörper entwickelt haben, 
dem ist aber nicht so (Debatin et al, 2020).  

In eine ähnliche Richtung weisen die Ergebnisse des Australische National Centre for Immu-
nisation Research and Surveillance (NCIRS) vom April 2020. Das NCIRS hat 18 COVID-19 Er-
krankte (neun Schülerinnen und Schüler und neun Lehrende) von 15 Schulen untersucht und 
analysiert, ob es Folgeinfektionen gegeben hat. „All of these individuals had an opportunity 
to transmit the COVID-19 virus (SARS-CoV-2) to others in their schools. 735 students and 128 
staff were close contacts of these initial 18 cases. No teacher or staff member contracted 
COVID-19 from any of the initial school cases. One child from a primary school and one child 
from a high school may have contracted COVID-19 from the initial cases at their schools.“ 
(NCIRS 2020) 
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Kinder und Jugendlich werden infiziert, erkranken auch, aber insgesamt seltener als Erwach-
sene. Sie spielen auch bei der Weitergabe des Virus vermutlich eine geringere Rolle. Das mag 
am asymptomatischen Verlauf der von COVID bei Kindern und Jugendlichen liegen. Weil sie 
seltener symptomatisch erkranken, weniger oft husten und auch anders husten, geben sie 
weniger viral belastete Aerosole ab. Gerade die Tröpfcheninfektion spielt bei der Infektions-
transmission aber eine bedeutende Rolle, die weit wichtiger ist als eine Schmierinfektion.  

Auch wenn Kinder und Jugendliche mehrheitlich asymptomatisch erkranken und einen mil-
den Krankheitsverlauf haben, so kann man nicht ausschließen, dass es auch zu schweren 
Verläufen bis hin zu Todesfällen kommt. Die multinationale Studie des "Pädiatrischen Tuber-
kulose-Netzwerks European Trials Group" untersuchte 582 Kinder und Jugendliche, die sich 
mit dem SARS-CoV2-Virus nachweislich infiziert hatten. Die Mehrheit der Patient/innen un-
ter 18 Jahren erlebte eine leichte Erkrankung. Todesfälle wurden nur in vier von 582 Fällen 
nachgewiesen, von denen zwei an Vorerkrankungen litten. Das entspricht einem Anteil von 
unter einem Prozent (Götzinger et al 2020)  

Nun kann man einwenden und darauf hinweisen, dass viele Studien zu einem Zeitpunkt 
stattfanden, als die Schulen und Betreuungseinrichtungen selbst geschlossen waren. Die Stu-
dien sind daher verzerrt und basieren auf Sozialkontakten, die für Kinder untypisch waren. 
Umso relevanter sind deshalb die Erfahrungswerte, die nach der Schulöffnung oder von Staa-
ten, die Schulen niemals geschlossen hatten, gesammelt wurden. Schweden und Finnland 
sind zwei Beispiele für diese Strategie. Eine aktuelle Studie der Public Health Agency of Swe-
den hat die Auswirkungen der offenen Schulen auf das Infektionsgeschehen in Schweden 
und Finnland untersucht und kommt zu folgendem Schluss: „In conclusion, closure or not of 
schools has had little if any impact on the number of laboratory confirmed cases in school 
aged children in Finland and Sweden. The negative effects of closing schools must be 
weighed against the positive effects, if any, it might have on the mitigation of the covid-19 
pandemic.“ (Folkhälsomyndigheten 2020).2 

                                                       

2 Ähnlich argumentierte die Leopoldina bereits im April 2020: „Im Bildungsbereich hat die Krise zum massiven Rück-
gang der Betreuungs-, Lehr- und Lernleistungen sowie zur Verschärfung sozialer Ungleichheit geführt. Die Wiederer-
öffnung der Bildungseinrichtungen sollte daher sobald wie möglich erfolgen. Dabei müssen einerseits Bildungsein-
schränkungen aufgehoben, andererseits die Risiken für erneute Ansteckungen minimiert werden. Da die Jüngeren im 
Bildungssystem mehr auf persönliche Betreuung, Anleitung und Unterstützung angewiesen sind, sollten zuerst 
Grundschulen und die Sekundarstufe I wieder schrittweise geöffnet werden. Die Möglichkeiten des Fernunterrichts, 
ob digital oder analog, können mit zunehmendem Alter besser genutzt werden.“ (Leopoldina 2020) 
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3 Der rechtliche Rahmen: Was darf das BMBWF? 

Eine wesentliche Frage, bevor die Einzelmaßnahmen erläutert werden, betrifft die Gestal-
tungsmöglichkeiten des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Hier 
gilt es einem Missverständnis vorzubeugen. Das BMBWF ist für die Organisation der Schule 
und des Unterrichts zuständig, nicht aber für die Schließung von Schulen im Zuge der Pande-
miebekämpfung.  

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen für die schul- und unterrichtsbezogenen Rahmenbedin-
gungen sind das Schulunterrichtsgesetz und das Schulorganisationsgesetz (SchUG, SchOG). 
Dazu kommen die Sondervorschriften aufgrund von COVID-19. Durch das dritte COVID-19-
Gesetz sind wesentliche Maßnahmen möglich gemacht worden: Der ortsungebundene Un-
terricht und der damit verbundene Einsatz elektronischer Kommunikationsmittel, der Ergän-
zungsunterricht, abweichende Regelungen für bestimmte Fristen und Stichtage sowie für die 
Leistungsbeurteilung sind für das situationsadäquate Reagieren im Schulsystem zu nennen.  

3.1 Das Schließen von Bildungsanstalten 

Eine wesentliche Maßnahme entzieht sich jedoch dem Wirkungsbereich des BMBWF: Das 
Schließen von Schulen und Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen. Das obliegt im 
Falle einer Epidemie, im Gegensatz zum allgemeinen Verständnis, der Gesundheitsbehörde. 
Die Bezirksverwaltungsbehörden haben basierend auf dem EpidemieG die eindeutige Kom-
petenz – ohne eine bestimmt vorgesehene Abstimmung mit dem Gesundheitsressort oder 
dem Bildungsressort vornehmen zu müssen. Das ergibt sich aus § 43 Abs. 4 EpidemieG: „Die 
Einleitung, Durchführung und Sicherstellung sämtlicher in diesem Gesetz vorgeschriebener 
Erhebungen und Vorkehrungen zur Verhütung und Bekämpfung anzeigepflichtiger Krankhei-
ten beziehungsweise die Überwachung und Förderung der in erster Linie von den zuständi-
gen Sanitätsorganen getroffenen Vorkehrungen sind Aufgabe der Bezirksverwaltungsbe-
hörde.“ In diesem Sinne hat die Bezirksverwaltungsbehörde die Zuständigkeit um entspre-
chende Verordnungen nach dem EpidemieG zu erlassen. 

Erst wenn es sich um einen Fall handelt, der mehr als einen Bezirk betrifft und daher ent-
sprechend übergreifend zu regeln ist, hat der Landeshauptmann zu agieren und eine Verord-
nung zu erlassen. Seine Verordnung setzt sodann die (anderslautenden) Verordnungen der 
Bezirksverwaltungsbehörden außer Kraft, wie dies in § 43 Abs. 4a ausgeführt wird: „Soweit 
in diesem Bundesgesetz eine Zuständigkeit zur Erlassung von Verordnungen durch die Be-
zirksverwaltungsbehörde vorgesehen ist, sind Verordnungen, deren Anwendungsbereich 
sich auf mehrere politische Bezirke oder das gesamte Landesgebiet erstreckt, vom Landes-
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hauptmann zu erlassen. Einer Verordnung des Landeshauptmanns entgegenstehende Ver-
ordnungen der Bezirksverwaltungsbehörde treten mit Rechtswirksamkeit der Verordnung 
des Landeshauptmanns außer Kraft, sofern darin nicht anderes angeordnet ist.“ 

Wenn die Regelungen für das gesamte Bundesgebiet vorgesehen werden sollen, dann ist der 
Gesundheitsminister am Zug und seine Verordnung setzt wiederum jene des Landeshaupt-
manns und der Bezirksverwaltungsbehörde außer Kraft: „Erstreckt sich der Anwendungsbe-
reich auf das gesamte Bundesgebiet, so sind Verordnungen vom für das Gesundheitswesen 
zuständigen Bundesminister zu erlassen. Eine entgegenstehende Verordnung des Landes-
hauptmanns oder einer Bezirksverwaltungsbehörde tritt mit Rechtswirksamkeit der Verord-
nung des Bundesministers außer Kraft, sofern darin nicht anderes angeordnet ist“ (vgl. § 43 
Abs. 4a letzter Satz EpidemieG). 

Der Landeshauptmann ist im Rahmen seines örtlichen Wirkungsbereichs für die Koordinie-
rung und Kontrolle der Maßnahmen der Bezirksverwaltungsbehörden zuständig. Besteht der 
Verdacht oder die Kenntnis über einen bundesländerübergreifenden Ausbruch einer Erkran-
kung nach den Bestimmungen des EpidemieG, so haben die Landeshauptmänner der be-
troffenen Bundesländer zusammenzuarbeiten und ihre Tätigkeiten zu koordinieren. 

Wenn es zum Auftreten einer anzeigepflichtigen Krankheit kommt, so sind konkret die Be-
zirksverwaltungsbehörden als Gesundheitsbehörden für vollständige oder teilweise Schlie-
ßungen von Lehranstalten, Kindergärten und ähnlichen Anstalten zuständig, wie es im § 18 
EpidemieG ausgewiesen ist. Hier wird die Gesundheitsbehörde tätig und verständigt die 
Schulbehörde, welche die Schließung unverzüglich durchzuführen hat.   

3.2 Umgang mit einem COVID-Verdachtsfall 

Tritt in einer Schule oder einer Kinderbetreuungseinrichtung ein COVID-Verdachtsfall auf, ist 
diese verpflichtet, ihn bei der zuständigen Gesundheitsbehörde anzuzeigen. Dies betrifft ge-
mäß der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumen-
tenschutz betreffend anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten 2020 alle Verdachts-, Er-
krankungs- und Todesfälle an SARS-CoV2. Bis zum Vorliegen einer Entscheidung der zustän-
digen Gesundheitsbehörde soll bei Auftreten eines solchen Falles die betroffene Person in 
einem getrennten Raum „abgesondert“ und unter Wahrung der Hygiene- und Distanzbedin-
gungen beaufsichtigt werden. Nähere Informationen dazu finden sich in den „Checklisten 
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zum Umgang mit Corona-Verdachtsfällen“, die im „COVID-19-Hygiene- und Präventions-
handbuch des BMBWF“3 enthalten sind.Bis zum Zeitpunkt, an dem die regionale Gesund-
heitsbehörde am Schulstandort ihre Anordnungen trifft, sind die dort festgelegten Maßnah-
men anzuwenden.  

Ab dem Moment, in dem die Gesundheitsbehörde tätig wird, ist den Anweisungen der regio-
nalen Gesundheitsbehörde in jedem Fall Folge zu leisten.4 Sofern die Gesundheitsbehörde 
also anordnet, dass ein Kind mit Symptomen wie Fieber möglichst umgehend von den Eltern 
abgeholt werden soll und die weitere ärztliche Abklärung zu Hause erfolgt, so ist dem Folge 
zu leisten. Sofern die Gesundheitsbehörde die nähere Abklärung vor Ort vornimmt, muss be-
sonders gut darauf geachtet werden, dass sämtliche Hygienebestimmungen eingehalten 
werden und es zu keinen Kontakten mit wechselnden Lehrkräften etc. mehr kommt. 

Die Gesundheitsbehörde legt anschließend alle weiteren zu ergreifenden Maßnahmen fest. 
Als erstes wird sie klären, mit wem die Person zuletzt in einem intensiven Kontakt war. Um 
diese „K1-Personen“ zu identifizieren, ist es hilfreich, die Schüler/innenlisten samt einem 
Sitzplan der betreffenden Klasse und dem Stundenplan griffbereit zu haben. Je nach Sach-
lage verhängt die Gesundheitsbehörde dann eine Quarantäne über einzelne Schülerinnen 
und Schüler einer Klasse oder eine ganze Klasse – und sie entscheidet auch, ob und welche 
Lehrkräfte vorübergehend zu Hause bleiben müssen. 

Die anderen Schülerinnen und Schüler bleiben bis zur definitiven Abklärung des Verdachts-
falls bzw. bis zur Entscheidung der Gesundheitsbehörde über die weitere Vorgangsweise in 
der Klasse und setzen den Unterricht – nach einem kräftigen Durchlüften der Klasse und 
Handdesinfektion aller Schülerinnen und Schüler – gemeinsam fort. Wenn die Schülerinnen 
und Schüler sowie die Lehrkräfte der betreffenden Klasse zudem vorübergehend freiwillig 
einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen, bis die Gesundheitsbehörde ihre Maßnahmen an-
geordnet hat, stellt das eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme dar. 

3.3 Besondere gesundheitsrechtliche Fragestellungen: Risikogruppen 

Eine wichtige Frage ist jene nach den Risikogruppen. Auch dabei kann das BMBWF nicht aus-
schließlich autonom handeln, sondern folgt den gesundheitspolitischen Anweisungen des 
BMSGPK (COVID-19-Risikogruppe-Verordnung). Lehrende sowie Schülerinnen und Schüler, 

                                                       

3 www.bmbwf.gv.at/hygiene  
4 Dazu darf auf das detaillierte Vorgehen bei COVID-19-Verdachtsfällen in Schulen (Szenario A und Szenario B) des 
BMBWF sowie auf die Empfehlungen des BMSGPK zu Schutzmaßnahmen in Kindergärten verwiesen werden: 
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:dc6704c4-49f3-40e4-b038-9b5da8aa3067/Erlass_BMSGPK.pdf 

http://www.bmbwf.gv.at/hygiene
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die einer Risikogruppe mit einer definierten Grunderkrankung gemäß Definition des Gesund-
heitsministeriums angehören, sind nicht verpflichtet, an der Präsenzlehre teilzunehmen. Un-
ter Grunderkrankungen sind schwere Beeinträchtigungen, wie sie die ersten Monate nach 
Knochenmarkstransplantation und Organtransplantation mit sich bringen, oder schwere an-
geborene Immundefekte gemeint. Personen mit Grunderkrankungen sind in der Verordnung 
des Gesundheitsministeriums klar abgegrenzt. 

Daneben kann es Personen (Lehrende wie Schülerinnen und Schüler) geben, die zwar nicht 
zur Risikogruppe gehören, aber für die der Schulbesuch insbesondere bei steigenden Infekti-
onszahlen eine besondere psychische Belastung darstellt oder die mit einer Person aus der 
Risikogruppe im selben Haushalt leben. Gegen Vorlage eines ärztlichen Attests können diese 
Personen vom Präsenzunterricht befreit werden. Lehrende können im Homeoffice sodann 
für andere Tätigkeiten herangezogen werden (z. B. zur Betreuung im Distance-Learning), be-
troffene Schülerinnen und Schüler gelten als entschuldigt, müssen aber den Stoff selbststän-
dig nachlernen. 
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4 Was unterstützt einen guten Start in den Regelbetrieb? 

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, wie sich das Infektionsgeschehen zu 
Beginn des neuen Schuljahres entwickelt, ist der Schulstart in vollem Umfang – ohne Entfall 
von Unterrichtsgegenständen einschließlich Nachmittagsunterricht sowie im regulären Klas-
senverband bzw. in regulären Lerngruppen – unter Einhaltung der allgemeinen Hygienevor-
schriften gemäß „BMBWF-Hygienehandbuch zu COVID-19“ geplant. Was unterstützt dabei 
einen guten Start in den Regelbetrieb? 

4.1 Pädagogische Leitlinien für den Schulstart 

Mit dem Schulstart im Herbst kehrt ein Stück Normalität in den Alltag der Kinder und Ju-
gendlichen zurück. Einige haben im Distance-Learning möglicherweise neue Kompetenzen 
erworben und Potenziale entdeckt, bei anderen sind durch die Ausnahmesituation Lernlü-
cken größer geworden und Ängste oder Unsicherheiten dazugekommen. 

In den ersten Schulwochen ist es daher bedeutsam, den Schülerinnen und Schülern das Ge-
fühl von Sicherheit und Halt zu vermitteln und den Wiedereinstieg in den Unterricht in die-
sem Schuljahr besonders umsichtig mit gezielten pädagogischen Maßnahmen zu begleiten. 
Für den Schulstart bedeutet dies: 

Am Standort soll auf eine gute Abstimmung in grundlegenden pädagogischen wie auch orga-
nisatorischen Fragen geachtet werden. Zudem sollen von Beginn an transparente und klar 
geregelte Kommunikations- und Informationswege festgelegt werden. Damit gelingt auch 
die Bewältigung allfälliger Krisensituationen leichter. Innerhalb der Schule sollen jene ein-
heitlichen Kommunikationsmittel und Plattformen verwendet werden, die im Rahmen einer 
Konferenz vereinbart wurden. 

Schulleiter/innen sowie Pädagoginnen und Pädagogen gehen mit gutem Beispiel voran, in-
dem sie die Hygienevorschriften einhalten und Schüler/innen von Beginn an für die besonde-
ren Rahmenbedingungen sensibilisieren. 

Gemeinschaftsstiftende, soziale Aktivitäten, in denen das Miteinander im Vordergrund steht, 
sind – unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienebestimmungen – gerade für den Beginn 
des Schuljahres vorzusehen. Pädagoginnen und Pädagogen dürfen und sollen sich Zeit neh-
men, um gute Lernvoraussetzungen in der Klasse zu schaffen. Nicht der Wortlaut des Lehr-
plans und nicht die Seitenanzahl des Schulbuchs sollen das Lerntempo bestimmen, sondern 
die fachliche Expertise der Lehrkraft ist für die Unterrichtsplanung ausschlaggebend. Die Leh-
rerinnen und Lehrer wissen am zuverlässigsten, welches Stoffgebiet und welcher Stoffum-
fang im „Corona-Herbst“ in einer Klasse machbar ist. 
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Aufgrund der vorangegangenen Distance-Learning-Phasen haben sich die Unterschiede im 
Lernstand der Schülerinnen und Schüler vergrößert. Schülerinnen und Schüler, die zurückzu-
fallen drohen, erfordern deshalb mitunter spezielle Aufmerksamkeit und gezielte Anleitung, 
um wieder gut in die Lernprozesse einsteigen zu können. Gezielte Förderkonzepte, speziell 
im Pflichtschulbereich in Verbindung mit dem vorübergehenden Besuch des Förderunter-
richts, sind wichtige Maßnahmen, um eine solide Basis für den weiteren Bildungsprozess die-
ser Schülerinnen und Schüler zu legen. 

Schülerinnen und Schüler mit Lernrückständen sowie Schülerinnen und Schüler mit einer an-
deren Umgangssprache als Deutsch sollen zusätzlich zum Regelunterrichts gezielt gefördert 
werden. Dafür bieten sich etwa Förderkurse, aber auch die Nutzung der neuen digitalen An-
gebote an. In jenen Schularten, die eine entsprechende rechtliche Grundlage vorsehen (VS, 
MS, PTS, BS), soll im Bedarfsfall auch eine Verpflichtung zur Teilnahme am Förderunterricht 
zeitnah nach Beginn des Schuljahres ausgesprochen und umgesetzt werden. 

Schulpsychologie und Schulsozialarbeit unterstützen den Bildungsprozess überall dort, wo 
mit pädagogischen Mitteln kein Auslangen gefunden wird. Bei Bedarf sollen diese Angebote 
in das Förderkonzept einbezogen werden. Über Kontaktadressen informiert der Anhang. 

4.2 Hygienemaßnahmen und aktiver Infektionsschutz 

4.2.1 Allgemeine Hygieneregeln: Hände waschen, Lüften, Abstand und Hustenhygiene  

Die folgenden Hygienemaßnahmen sind einzuhalten, um die Ansteckungsgefahr in Schulen 
so gering wie möglich zu halten, aber auch um Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und 
eine Ausbreitung zu verhindern. Dazu zählen:  

• Regelmäßiges Händewaschen und das Desinfizieren der Hände (eine Vorratshaltung an 
Desinfektionsmitteln, Seife und Papierhandtüchern wird daher notwendig sein). 

• Abstand halten, unterstützt durch Markierungen in den Eingangsbereichen ebenso wie – 
wenn möglich – durch eine Verlagerung von Pausenaktivitäten in den Außenbereich ei-
ner Schule. Sofern einzelnen Klassen im Außenbereich zudem Sektoren zugewiesen wer-
den können, ist auch dies eine sinnvolle Vorgangsweise, um die Durchmischung von 
Klassen während der Pausen zu vermeiden. Die Pausen können zudem schulautonom ge-
staffelt werden. 

• Atem- und Hustenhygiene einhalten, entsprechende Plakate in den Klassen und Gang-
räumen anbringen und immer wieder daran erinnern. 

• Und besonders wichtig: Regelmäßiges Lüften der Schulräume, auch während des Unter-
richts. Die Festlegung fixer Intervalle für das Lüften (z. B. alle 20 Minuten) unterstützt die 
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konsequente Umsetzung. Eine regelmäßige Durchlüftung senkt die Viruskonzentration 
pro Volumeneinheit und damit die Wahrscheinlichkeit einer Infektion sehr deutlich.  

Schülerinnen und Schüler sind am Beginn des Schuljahres über die Hygienebestimmungen zu 
informieren und es ist mit ihnen ist über deren Zweck und Ziel zu diskutieren, um sie bezüg-
lich der Einhaltung zu sensibilisieren. 

Auf der Homepage des BMBWF werden im Informationsbereich „Corona“ u.a. Checklisten zu 
den allgemeinen Hygienebestimmungen, zu Hygienebestimmungen für den Internatsbetrieb, 
für den fachpraktischen Unterricht, für Bewegung und Sport oder den Musikunterricht zur 
Verfügung gestellt. 

4.2.2 Mund-Nasen-Schutz (MNS) in den Schulen  

Der Mund-Nasen-Schutz gilt als wirkungsvoller Schutz vor Übertragung von SARS-CoV-2. 
Seine Zweckmäßigkeit in der Schule und Kinderbetreuungseinrichtungen ist jedoch differen-
ziert zu betrachten. Im Kindesalter ist das Tragen von Masken nicht konsequent umsetzbar, 
gerade in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen. Auch stellt das ganztägige Tragen 
von Masken für Kinder, Jugendliche und besonders für Lehrende eine erhebliche Erschwernis 
dar und beeinträchtigt den Unterricht. 

Aufgrund einer Risiko-Nutzenabwägung wird die Vorgehensweise in wesentliche Punkte ge-
teilt: 

• In Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen besteht keine generelle Maskenpflicht 
für die zu betreuenden Kinder. Betreuerinnen und Betreuer sollen je nach regionaler 
Corona-Ampelphase (ab „Orange“) einen MNS tragen – dies ist jedoch nicht verpflich-
tend. Betreuerinnen und Betreuer, die einer Risikogruppe angehören bzw. in Haushalten 
mit Personen zusammenleben, die einer Risikogruppe angehören, wird das Tragen einer 
FFP2-Maske empfohlen. 

• In den Schulen wird ab Ampelphase „Gelb“ das Tragen des MNS für Schülerinnen und 
Schüler nach Betreten des Schulgebäudes bis zum Erreichen des Klassenzimmers ver-
pflichtend vorgeschrieben.5 Im Klassenzimmer kann der MNS abgenommen werden. 
Wer weiter den MNS tragen möchte, kann dies selbstverständlich tun.  

• Für Lehrerinnen und Lehrer gilt innerhalb des Schulgebäudes dieselbe Regelung wie für 
Schülerinnen und Schüler: Innerhalb der Schule Tragen des MNS, jedoch Unterrichten 

                                                       

5 Detailinformationen zum Umgang mit den Ampelfarben sind unter  www.bmbwf.gv.at/coronaampel publiziert und 
werden, falls notwendig, nach den Vorgaben des Gesundheitsministeriums, adaptiert. 

http://www.bmbwf.gv.at/coronaampel
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ohne MNS. Lehrerinnen und Lehrer, die einer Risikogruppe angehören, bzw. in Haushal-
ten mit gefährdeten Personen zusammenleben, wird das Tragen der FFP2 Masken emp-
fohlen. 

4.2.3 Schichtsystem möglich 

Das Schichtsystem führt zur Halbierung der Zahl an Schülerinnen und Schüler, die am Präsen-
zunterricht teilnehmen; die Einhaltung der Abstandsregelung wird damit erleichtert. Auch 
die Personenfrequenz am Gang, in den Waschräumen, aber auch in den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln wird reduziert, was einen zusätzlichen Infektionsschutz darstellt. Das Schicht-
system hat jedoch zur Verlangsamung des Lerntempos geführt und sowohl die Schule als 
auch die Eltern vor erhebliche Organisationsprobleme gestellt. Im Falle steigender Infekti-
onszahlen bleibt das Schichtsystem dennoch eine Option, um einen strukturierten Unterricht 
zu gewährleisten. Sollte wieder ein Schichtsystem zur Anwendung kommen – was derzeit 
nicht geplant ist – so wird es jedoch flächendeckend einheitlich sein, um sicherzustellen, 
dass für Geschwisterkinder in unterschiedlichen Schulen bzw. für Kinder, die in ein und dem-
selben Haushalt leben, abgestimmte Lösungen gefunden werden. 

In den aktuellen Szenarien ist ein flexibles Schichtmodell nur für die Sekundarstufe II bzw. 
die 15- bis 19-Jährigen vorgesehen (ab Ampelphase „Orange“), und auch dort nur als schul-
autonome Option. Die Schülerinnen und Schüler dieser Schulstufe sind in der Lage, Lernin-
halte selbstständig zu erarbeiten und zu vertiefen, während die Betreuungsfrage nachrangig 
ist. Deshalb wird in der Sekundarstufe II bereits bei Ampelphase „Orange“ auf Distance-Lear-
ning umgestellt – mit der Option, Präsenzphasen weiterhin in kleineren Gruppen durchzu-
führen (z. B. spezielle Fördereinheiten, Unterricht in Werkstätten und Labors, zeitweiser 
Schichtbetrieb). Die Lehrkräfte erhalten damit die Möglichkeit, Präsenzlehre mit Elementen 
des Distance-Learnings zu verbinden. Damit kann z. B. die Erarbeitung eines schwierigen 
Stoffgebiets in zwei Gruppen im Präsenzunterricht erfolgen, die Festigung und Vertiefung er-
folgt dann für alle im Distance-Learning. Der pädagogische Ertrag von Distance-Learning und 
temporärem Schichtbetrieb ist in der Sekundarstufe II höher als im Pflichtschulbereich und 
daher eine Option bei ansteigenden Infektionen. 

4.2.4 Die Klasse als „Haushaltsgemeinschaft“ und Pausenkonzepte 

Die Klasse soll und kann wie eine „Haushaltsgemeinschaft“ gedacht werden. Die internen So-
zialkontakte dominieren, die Außenkontakte werden minimiert. Das senkt das Ansteckungs-
risiko und reduziert auch die Folgen, falls eine Infektion auftritt, da in diesem Fall nur die 
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Schülerinnen und Schüler einer Klasse mögliche K1-Personen sind – klar definier- und ab-
grenzbar.6  

Damit die Klasse im Sinne einer „Haushaltsgemeinschaft“ funktioniert, sollen klassenüber-
greifende Gruppen so weit wie möglich vermieden und darauf geachtet werden, dass es in 
den Pausen zu keinen starken Durchmischungen von Schülerinnen und Schülern unter-
schiedlicher Klassen oder zu klassenübergreifendem Unterricht kommt. Schülergruppen sol-
len so konstant wie möglich im selben Gruppenverband verbleiben.7   

Schulautonom festzulegende Pausenkonzepte sollen dieses Prinzip berücksichtigen. Benach-
barte Klassen müssen beispielweise nicht gleichzeitig auf den Gang gehen, sondern die eine 
kann bspw. im Klassenraum verbleiben, während sich die andere auf dem Gang oder in den 
für Pausen vorgesehenen Bereich (Hofbereich, Außenbereich, besondere Innenräume) auf-
hält. Im Hof- oder Außenbereich können auch Flächen eingeteilt werden, die von den einzel-
nen Klassen mehr oder minder exklusiv genützt werden.  

4.2.5 Im Zweifel zu Hause bleiben – krank oder nicht krank? 

Die Erfahrungen im Frühjahr haben gezeigt, dass Symptome wie Schnupfen, Husten u.ä. (re-
spiratorische Symptomatik) sehr rasch zu Verunsicherungen bei Eltern, Lehrkräften und Mit-
schüler/inne/n führen und die betroffenen Kinder als Corona-Verdachtsfall betrachtet wer-
den. Das ist auf Grund ähnlicher Symptome bei einer Erkältung bzw. Grippe und Covid-19 
auch nachvollziehbar. Andererseits ist es nicht zielführend, dass jeder Schnupfen zu einem 
Fernbleiben vom Unterricht führt. 

Wir stellen daher klar: Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit oder ohne Fie-
ber) mit mindestens einem der folgenden Symptome, für das es keine andere plausible Ursa-
che gibt, soll zu einem Fernbleiben vom Unterricht führen: Husten, Halsschmerzen, Kurzat-

                                                       

6 Kategorie I-Kontaktpersonen sind Kontaktpersonen mit Hoch-Risiko-Exposition, definiert als 
Personen, die kumulativ für 15 Minuten oder länger in einer Entfernung ≤2 Meter Kontakt von Angesicht zu Ange-
sicht mit einem bestätigten Fall hatten (insbes. Haushaltskontakte), Personen, die einen bestätigten Fall betreut ha-
ben (inkl. medizinisches und pflegerisches Personal, Familienmitglieder oder anderes Pflegepersonal) und Personen, 
die sich im selben Raum (z.B. Klassenzimmer, Besprechungsraum, Räume einer Gesundheitseinrichtung) mit einem 
bestätigten Fall in einer Entfernung ≤ 2 Meter für 15 Minuten oder länger aufgehalten haben.  
7 Vor allem, aber nicht nur im Sekundarschulbereich gibt es viele klassenübergreifende Lerngruppen (Religion, Bewe-
gung und Sport, Fremdsprachen, Ethik, Wahlpflichtgegenstände, Unverbindliche Übungen, Freigegenstände etc.). 
Dieser klassenübergreifende Unterricht wird nicht verboten, er sollte aber auch schulautonom nicht gefördert wer-
den. Der klassenübergreifende Unterricht sollte in größeren Räume stattfinden, in denen die Abstandsregelung leich-
ter eingehalten werden kann.  
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migkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssin-
nes“.8 Die Weitergabe eines grippalen Infekts innerhalb der Familie wäre dabei eine „plau-
sible Ursache“, das Zusammentreffen von mehreren Symptomen (z.B. Kurzatmigkeit, hohes 
Fieber) jedoch ein ernstzunehmender Hinweis, der eine weitere Abklärung erforderlich 
macht (z.B.  über die Telefonnummer 1450).    

4.3 Institutionelle Vorkehrungen 

4.3.1 Installation eines Krisenteams einschließlich IT-Koordinator/in 

Die Installation eines Krisenteams ist wichtig, um an den Schulen rasch auf die vielfältigen 
Herausforderungen reagieren zu können und klare Zuständigkeiten zu definieren. Verant-
wortlich für das unmittelbare schulische Krisenmanagement und die Koordination der Maß-
nahmen ist primär die Schulleitung, die neben Lehrkräften je nach Bedarf auch Personen aus 
dem psychosozialen Unterstützungssystem, dem Kreis der Schulärztinnen bzw. Schulärzte 
oder der Schul- und Internatserhalter heranziehen kann.  

Es wird empfohlen, dass ein Krisenteam am Standort auch durch folgende Personen unter-
stützt und verstärkt wird:  

• Kolleg/inn/en, die Lehrkräfte bei der pädagogisch sinnvollen Konzeption von Lernszena-
rien unter Einsatz von Bildungstechnologien unterstützen. 

• IT-Koordinator/inn/en, die – falls am Standort verankert – Lehrkräfte bei technischen 
Fragen beraten und bei der Lösung von technischen Problemen begleiten sowie eine 
verlässliche technische Infrastruktur gewährleisten 

• Auch Erziehungsberechtigte oder im Fall von Klein- und Kleinstschulen Vertreter/innen 
der Gemeinden können im Sinne der Mitwirkung an schulpartnerschaftlichen Prozessen 
dazu eingeladen werden, ihre Mitarbeit und Expertise in das Krisenteam einzubringen. 
Hierzu könnten der Schulgemeinschaftsausschuss oder das Schulforum mit dem Thema 
befasst werden. 

Das Krisenteam selbst soll alle erforderlichen Vorkehrungen (organisatorisch und pädago-
gisch) treffen, die für die Fortführung des Unterrichts in den verschiedenen Ampelphasen er-
forderlich sind. Das oberste Ziel ist und bleibt, möglichst umfassend Normalität und ein 
Höchstmaß an gewohnter Struktur im schulischen Betrieb zu gewährleisten – auch bei einem 
Wechsel der Ampelphasen. Darunter fallen vor allem:  

                                                       

8 https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-
Z/Neuartiges-Coronavirus.html  

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html
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• Vollständige Kontaktlisten aller Schülerinnen und Schüler, aller Lehrerinnen und Lehrer 
sowie aller weiteren Personen, die für die Aufrechterhaltung des Klassen- und Schulbe-
triebs erforderlich sind.  

• Vorbereitungen zur Umsetzung des Hygienekonzepts (inklusive Pausenkonzepts, Lüf-
tungsintervalle, sanitäre Vorratshaltung).  

• Vorkehrungen für ein allfälliges Schichtsystem in der Sekundarstufe II durch Festlegung, 
welcher Gruppe die jeweiligen Schülerinnen und Schüler angehören.  

• Alle erforderlichen Vorkehrungen, um im Fall eines Lockdowns (Ampelphase „Rot“) und 
einer Umstellung auf Distance-Learning über die jeweils festgelegten Lernplattformen 
Unterricht digital zu organisieren und nach Maßgabe der Möglichkeiten die Stunden-
pläne darüber abzuhalten.  

4.3.2 Distance-Learning  

Es ist davon auszugehen, dass es auch im Herbst regional oder schulstandortspezifisch zu 
Distance-Learning kommen wird. Für die Nutzung geeigneter Online-Tools und Plattformen 
am Standort ist eine koordinierte Abstimmung notwendig. Es ist empfehlenswert, nicht alle 
(technischen) Möglichkeiten des Distance-Learnings auszuschöpfen. Das könnte die Schüle-
rinnen und Schüler – aber auch ihre Eltern – zusätzlich belasten oder gar überfordern. We-
sentlich am Schulstandort ist:  

• Die Vereinheitlichung von Lern- und Kommunikationsplattformen: Das Schreiben des 
BMBWF mit Geschäftszahl 2020-0.376.370 empfiehlt, dass sich unter der Führung der 
Schulleitung jede Schule ab dem kommenden Schuljahr 2020/21 schulautonom für den 
Einsatz einer Lern- bzw. Kommunikationsplattform entscheidet. Alternativ kann und soll 
eine sinnvolle Auswahl bzw. Kombination von Plattformen getroffen werden, in der es 
keine Doppelgleisigkeiten gibt und stets allen Beteiligten klar ist, über welchen Kanal 
welche Information übermittelt wird. 

• Eine Abstimmung unter den Lehrenden hinsichtlich Umfang und Gestaltung von Arbeits-
aufträgen sowie ein klarer zeitlicher und organisatorischer/struktureller Rahmen, in dem 
Lernen erfolgreich stattfinden kann; das Alter der Schülerinnen und Schüler ist bei der 
Festlegung der Zeitspanne zum Abgeben der Arbeiten zu berücksichtigen, ebenso ein 
ausgewogener Mix an Videosequenzen, Live-Streams und individuellen Lern- und Ar-
beitsphasen ohne Bildschirm. Die Stundenpläne sollen so gut wie möglich eingehalten 
werden, um Schülerinnen und Schülern selbst im Fall des Lockdowns so viel schulische 
Struktur wie möglich zu geben.  

• Wichtig dabei ist auch die regelmäßige Kontaktaufnahme der Lehrerinnen und Lehrer 
mit ihren Schülerinnen und Schülern, um Feedback zu geben und um die Motivation der 
Schülerinnen und Schüler zu halten bzw. zu erhöhen. 
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Das BMBWF stellt auf der Homepage eine Reihe von Unterlagen und Links zur Verfügung, 
um die Lehrkräfte bei ihrem Engagement zu unterstützen. Seit dem 10. August 2020 steht 
die Online Fort- und Weiterbildungsinitiative „Distance Learning MOOC“ zur Verfügung. 
Diese kann orts- und zeitunabhängig und im eigenen Tempo absolviert werden. Sie soll als 
Ergänzung der Angebote der Pädagogischen Hochschulen alle am Standort tätigen Lehrkräfte 
auf das Unterrichten in Blended- und Distance-Learning vorbereiten.9 

Die an Bundesschulen bereits vorhandenen Leihgeräte für Schüler/innen, die im Sommerse-
mester 2020 bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt wurden, können für die Teilnahme an 
Distance-Learning-Szenarien wiederum leihweise an Schüler/innen ausgegeben werden. 
Werden über die bereits erfolgte Zuweisung hinaus zusätzliche Geräte an Standorten benö-
tigt, wird um entsprechende Mitteilung im Dienstweg ersucht. 

Das sich derzeit in Entwicklung befindende Portal „Digitale Schule“, das ab Herbst 2020 zur 
Verfügung steht, ermöglicht es Lehrpersonen und Schüler/innen an Bundesschulen, sich mit 
nur einem Nutzerkonto („Single Sign-on“) zu den gängigen pädagogischen und Verwaltungs-
plattformen anzumelden und oft benötigte Funktionen direkt aus dem Portal heraus zu nut-
zen. Das Portal ist auf eine mehrstufige Weiterentwicklung ausgelegt, bei der laufend Funkti-
onalitäten ergänzt werden, wie etwa Kommunikationsmöglichkeiten mit Erziehungsberech-
tigten. Zudem ist geplant, das Portal ab Herbst 2021 auch Pflichtschulen zur Verfügung zu 
stellen. 

Die Arbeiten zur Umsetzung des 8-Punkte-Plans zur Digitalisierung der Schule laufen derzeit 
intensiv. Das BMBWF wird über Fortschritte regelmäßig und getrennt informieren. Die Digi-
talisierung ist nicht nur eine Notmaßnahme, sondern eine Chance, organisatorische Verwal-
tungsabläufe und pädagogisch-didaktische Zugänge zu modernisieren. 

4.3.3 Vermehrt Testen – Monitoring und anlassbezogen  

Um einen verbesserten Überblick über die Infektionslage bei den 6-14-Jährigen zu generie-
ren, plant das BMBWF in Zusammenarbeit mit den Universitäten ein umfangreiches Testpro-
gramm. Repetitive Testungen auf SARS-CoV-2 sollen die Sicherheit an Bildungseinrichtungen 
für Lehrende und Lernende erhöhen, Ausbrüche von Infektionsclustern frühzeitig erkennen 
und ein Schutzschild für kommende Infektionswellen herstellen.  

Die Vienna COVID-19 Diagnostics Initiative (VCDI) kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, 
um im Bereich des Bildungssystems die negativen Auswirkungen der Pandemie abzufedern 

                                                       

9 Weitere Informationen unter: https://virtuelle-ph.at/dlm. Als Ergänzung des MOOCs bietet das Distance Learning 
Portal des BMBWF Online Fort- und Weiterbildungsmaterialien für Lehrpersonen in Form von kurzen Video Quick-
Guides: https://serviceportal.eeducation.at/. 
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und durch Überwachung der 6-14-Jährigen epidemische Trends in der Bevölkerung zu erken-
nen. Die Vienna COVID-19 Diagnostics Initiative (VCDI) ist eine Allianz von Wissenschaftlern, 
im Wesentlichen der Universität Wien und der Medizinischen Universität Wien. Im Rahmen 
der Initiative wurde eine ÖQUASTA-zertifizierte RT-qPCR-basierte Test-Pipeline etabliert und 
eine Reihe von Hoch-Durchsatz-Tests entwickelt, um das SARS-CoV-2-Virus identifizieren zu 
können. Die VCDI hat auch ein einfaches, nicht-invasives Gurgelverfahren zur Probenahme 
etabliert, welches in Sensitivität (und Spezifität) zum Rachenabstrich vergleichbar ist. Bench-
mark-Analysen mit COVID-19-Proben zeigen, dass dieses Verfahren der Sensitivität und Spe-
zifität von klinischen Diagnosetests entspricht. Des Weiteren hat die VCDI die Möglichkeit 
des „sample pooling“ evaluiert, um den möglichen Probendurchsatz weiter zu erhöhen. Mit 
ultra-sensitiven VCDI-Verfahren ist es möglich, bis zu zehn Proben zusammengefasst zu tes-
ten, ohne eine nennenswerte Zahl falsch-negativer Resultate zu erhalten.  

In Zusammenarbeit mit dem VCDI, und in weiterer Folge mit den medizinischen Universitä-
ten (bzw. Fakultäten) in Innsbruck, Graz und Linz, plant das BMBWF ein Monitoringsystem zu 
etablieren, bei dem rund 15.000 Schülerinnen und Schüler von mehr als 200 Schulen in ganz 
Österreich alle vier Wochen getestet werden, um das Ausmaß und die Veränderungen der 
schüler/innenspezifischen Prävalenz feststellen zu können. Wir planen dabei, den Schulärz-
ten/Schulärztinnen eine wichtige Funktion zu übertragen. Die Gurgelate selber werden zeit-
nah in weiterer Folge abgeholt und in den kollaborierenden Medizinischen Universitäten 
analysiert. Selbstverständlich ersetzen diese Tests nicht die Tests der Gesundheitsbehörde 
und bedeuten auch keinen Eingriff in die durch das Epidemie Gesetz definierten Vorgangs-
weise. 

4.3.4 Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 

Lehrerinnen und Lehrer sind die Schlüsselarbeitskräfte im Bildungssystem.  Sie müssen daher 
jene Bedingungen vorfinden, die ein gesundheitlich abgesichertes Unterrichten möglich ma-
chen. Dazu zählen folgende Maßnahmen: 

• Aufnahme der Lehrerinnen und Lehrer in das Testsystem des VCDI. Das Testsystem bein-
haltet ein Monitoring mit Gurgelwasser-Testungen.  

• Der Bund stellt allen Landes- und Bundeslehrpersonen, welche der Risikogruppe zuzu-
ordnen sind, eine FFP2-Maske bei Bedarf zur Verfügung, damit der Aufenthalt in der 
Schule und das Unterrichten in Klassen, in denen der NMS nicht zwingend vorgeschrie-
ben ist, gefahrlos erfolgen kann. Bei Bedarf können Lehrkräfte über die Bildungsdirektion 
FFP2-Masken kostenfrei abrufen. Entsprechende Kontingente werden den Bildungsdirek-
tionen vom Bund zugewiesen. 

• Aufnahme in das von Bildungsdirektionen organisierte Grippeimpfprogramm. Lehrerin-
nen und Lehrer erhalten dabei eine kostenfreie Grippeschutzimpfung.  
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5 Die „Corona-Ampel“: Bedeutung für Bildungseinrichtun-
gen10 

Ziel der Corona-Ampel ist es, bei lokalen Ausbrüchen möglichst kleinräumige Eingriffe im Bil-
dungssystem zu ermöglichen. Die jeweilige Farbe wird von der regionalen Gesundheitsbe-
hörde festgelegt, also dem Bezirkshauptmann oder – wenn es mehrere Bezirke betrifft – 
dem Landeshauptmann. Eine aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Bundes- 
und Landesvertreter/inne/n zusammengesetzte Kommission erarbeitet dafür die Entschei-
dungsgrundlagen. 

Für das Schulsystem ergibt sich aus den einzelnen Ampelphasen kein Automatismus. Die Hin-
tergründe von lokalen Ausbrüchen müssen stets berücksichtigt werden, denn es macht ei-
nen Unterschied, ob steigende Infektionen konzentriert an einem bestimmten Ort bzw. in 
einem einzelnen Großbetrieb im Bezirk stattfinden oder über den ganzen Bezirk gestreut 
sind – womöglich zusätzlich mit unklarer Infektionskette und Herkunft der Infektionen. 
Kommt es beispielsweise in einem Betrieb zum Auftreten eines Clusters und befinden sich 
räumlich entfernt dazu Schulen, die in keinem unmittelbaren Kontakt zum Ort des Ausbruchs 
stehen, so wird in diesen Schulen nach erfolgter Abklärung mit der regionalen Behörde vo-
raussichtlich weiterhin normaler Schulbetrieb stattfinden. 

Die Corona-Ampel dient der Verhinderung eines nochmaligen Lockdowns des gesamten Bil-
dungssystems. Sie ist als Stufenplan in der regionalen Covid-19 Bekämpfung konzipiert, da-
mit Vorsichtsmaßnahmen in jenen Regionen verschärft werden können, wo dies auf Grund 
der Infektionslage notwendig ist, während für Bildungseinrichtungen in anderen Gebieten 
weiterhin Normalbetrieb herrscht. Daneben und unabhängig von der Ampel werden bei be-
stätigten Infektionsfällen weiterhin Sofortmaßnahmen der Gesundheitsbehörden erfolgen, 
wie in Abschnitt III dargelegt. Es wird also Fälle geben, in denen auf Grund eines Infektions-
falls über Schüler/innen vorübergehend Quarantäne verhängt wird, obwohl der Bezirk insge-
samt als Ampelphase „Gelb“ eingestuft ist und an der Schule weitgehender Normalbetrieb 
herrscht. Und es kann umgekehrt zur Situation kommen, dass eine Schule gemeinsam mit 
allen anderen Bildungseinrichtungen eines Bezirks auf „Orange“ gestellt wird, obwohl es an 
dieser Schule noch keinen Verdachtsfall gegeben hat. Die Ampel dient somit der generellen 
Risikoeinschätzung und der Umsetzung regional abgestimmter Präventionsmaßnahmen. Die 
vorübergehende Schließung einer Klasse oder einer ganzen Schule löst demnach nicht unbe-

                                                       

10 Details zur "Corona-Ampel" siehe in der gleichnamigen Broschüre unter: www.bmbwf.gv.at/coronaampel  

http://www.bmbwf.gv.at/coronaampel
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dingt einen Wechsel der Ampelphase aus. Das Eingreifen der Gesundheitsbehörde im Einzel-
fall hingegen hat die rasche Unterbrechung von Infektionsketten bei konkreten Infektionsfäl-
len zum Ziel. Die Corona-Ampel dient der Prävention, das sofortige Eingreifen der Gesund-
heitsbehörde der epidemiologischen Intervention. 

Das Corona-Ampelsystem stellt darauf ab, mit den vier Warnstufen in den Farben „Grün – 
Gelb – Orange – Rot“ auf einem Blick zu erkennen, welche Vorkehrungen getroffen und wel-
che Regeln beachtet werden müssen, um die Covid-Ausbreitung bestmöglich einzuschrän-
ken. Für die jeweilige Einstufung werden vier Faktoren herangezogen: die normierten Infekti-
onszahlen der letzten sieben Tage, die Spitalskapazitäten, der Anteil positiver Tests sowie die 
Aufklärungsquote der Herkunft der Infektionen. 

5.1 Die Bedeutung der Ampelphasen 

Die einzelnen Phasen der Ampel sind mehr oder minder selbsterklärend: „Grün“ bedeutet 
kein Risiko, weil nur vereinzelt auftretende Infektionen in der jeweiligen regionalen Bezugs-
einheit zu beobachten sind. „Gelb“ bedeutet ein moderates Risiko; Infektionen treten auf, 
sind aber einzelnen Clustern zuzuordnen, die Lage ist noch immer stabil. „Orange“ kenn-
zeichnet ein hohes Risiko, weil Infektionen gehäuft auftreten, die jedoch immer noch weitge-
hend einzelnen Clustern zuzuordnen sind. Die Lage verlangt Aufmerksamkeit, weil die Zahl 
der Neuinfektionen steigt. Auf „Rot“ schaltet die Ampel, wenn die Zahl der Neuinfektionen in 
den vergangenen sieben Tagen deutlich ansteigt, gleichzeitig die Herkunft von mehr als 50 
Prozent der Infektionen nicht mehr geklärt werden kann oder wenn die Gefahr droht, dass 
sich das Virus intensiv und großflächig überträgt und die verfügbaren Kapazitäten in den Spi-
tälern bereits großteils ausgeschöpft sind. 
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Wendet man die derzeit diskutierten Schwellenwerte an und reduziert die Ampelphasen auf 
drei (Grün, Gelb/Orange, Rot), dann ergibt sich folgendes Bild: Österreich bewegt sich hin-
sichtlich der größenstandardisierten Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen 
durchwegs im „grünen Bereich“. In der überwiegenden Mehrzahl der Bezirke liegt die Zahl 
der Neuinfektionen unter 15 pro 100.000 in den vergangenen sieben Tagen. Lediglich für ei-
nige wenige Bezirke (Salzburg Umland, Oberösterreichischer Zentralraum, Wolfsberg und 
Wien) steht die Ampel auf „Gelb/Orange“. Eine rote Ampelschaltung ist derzeit bei einem 
Schwellenwert von 30 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben 
Tagen für keinen Bezirk zu vermerken.   

5.2 Ampel und Schule 

5.2.1 Unter 6-Jährige: Elementarpädagogische Einrichtungen 

Was bedeuten die Ampelphasen für den elementarpädagogischen Bereich im Speziellen? 
Unsere Antworten bedeuten keine Einmischung in eine Kompetenz, die grundsätzlich den 
Ländern zusteht. Um aber eine abgestimmte Vorgehensweise über alle Bundesländer hin-
weg sicherzustellen, werden die vorliegenden Szenarien als Empfehlung für eine transpa-
rente und einheitliche Handlungsweise vorgesehen.  
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Unabhängig von den Ampelphasen ist es wichtig, dass für jede elementarpädagogische Ein-
richtung ein Hygiene- und Präventionskonzept vorliegt, das allgemeine Hygienevorgaben 
umfasst. In diesem Zusammenhang soll auch ein Raum- und Reinigungskonzept für die Grup-
pen erarbeitet und ein Plan festgelegt werden, um das häufige und regelmäßige Durchlüften 
der Räume sicherzustellen. Die Definition eines Krisenteams/einer „Corona-Verantwortli-
chen“ bzw. eines „Corona-Verantwortlichen“ am Standort bzw. beim Träger der Einrichtung 
ist eine wichtige Maßnahme, damit die Umsetzung der Konzepte überwacht und im Krisen-
fall rasch reagiert werden kann. In diesem Zusammenhang ist es empfehlenswert, dass jeder 
Standort Möglichkeiten schafft, um mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der Kinder 
über digitale Wege zu kommunizieren. 

Das Tragen eines MNS kann auf freiwilliger Basis stattfinden. Dabei soll aus pädagogischer 
Sicht bedacht werden, ob das Tragen eines MNS Kinder verängstigen und die sprachliche und 
emotionale Entwicklung aufgrund der eingeschränkten Wahrnehmung von Mimik und Gestik 
hemmen bzw. erschweren könnte.  

Für die Verabreichung von Mahlzeiten gelten die allgemeinen Hygienestandards der Gastro-
nomie.  

Bei Vorliegen eines begründeten Covid-19-Verdachtsfalls (entweder bei einem Kind oder beim Perso-
nal) ist die Person zu isolieren und dieser Verdachtsfall wird im Bedarfsfall von der Gesundheitsbe-

hörde unter Quarantäne gestellt. Die restlichen Kinder der Gruppe bleiben weiterhin am Stand-
ort und es kommt erst bei Anordnung durch die Gesundheitsbehörde zur vorübergehenden 
Schließung einzelner Gruppen bzw. Standorte. Die Möglichkeiten, mit den Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigten digital in Austausch zu bleiben, sollen verstärkt genutzt werden. 

Tabelle 1: Maßnahmen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen 

Normalbetrieb mit Hygie-
nevorkehrungen 
 
 
▪ Möglichkeiten schaffen, 

Eltern und Kinder digital 
zu erreichen 

▪ Wo pädagogisch sinn-
voll und organisatorisch 
möglich, Aktivitäten ins 
Freie verlagern 

 
 
 
 
 

Normalbetrieb unter ver-
stärkten Hygienebestimmun-
gen 
 
▪ Verpflichtendes Tragen 

von MNS im Eingangsbe-
reich für Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigte und be-
treuende Personen 

▪ Sportangebote vorwie-
gend im Freien 

▪ Durchlüften, Reinigungs- 
und Raumkonzept für die 
Gruppen 

Betrieb mit erhöhten Schutz-
maßnahmen 
 
 
▪ Verpflichtendes Tragen 

von MNS im Eingangsbe-
reich für Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigte und be-
treuende Personen  

▪ Fixe Zuteilung von Perso-
nal pro Gruppe 

▪ Keine Durchmischung von 
Gruppen  

▪ Sportangebote ausschließ-
lich im Freien 

Betrieb mit erhöhten Schutz-
maßnahmen 
 
 
▪ Verpflichtendes Tragen 

von MNS im Eingangsbe-
reich für Eltern bzw.Erzie-
hungsberechtigte und be-
treuende Personen  

▪ Fixe Zuteilung von Perso-
nal pro Gruppe 

▪ Keine Durchmischung von 
Gruppen 

▪ Fernbleiben ist trotz ver-
pflichtendem Kindergar-
tenjahr gestattet 
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GRÜN 

▪ Wo pädagogisch sinnvoll 
und organisatorisch mög-
lich, Aktivitäten ins Freie 
verlagern 

 
 
 

GELB 

▪ Spezielle Regelungen für 
die Ankunft bzw. Abholen 
durch Erziehungsberech-
tigte 

▪ Keine Angebote durch Ex-
terne 

 
ORANGE 

 
 
 
 
 
 
 

ROT 

 

In den elementarpädagogischen Einrichtungen findet durchgängig ein Regelbetrieb statt. 
Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, sollen möglichst viele Aktivitäten ins Freie verla-
gert werden. Handhygiene ist besonders beim Betreten der Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen wichtig – für die Kinder, die Pädagoginnen und Pädagogen und das sons-
tige Personal. Häufiges Lüften der Räume muss konsequent umgesetzt werden. 

Eine Ampel mit der Farbe „Orange“ hat teilweise Einschränkungen im Normalbetrieb zur 
Folge: Um den Kontakt mit externen Personen so gering wie möglich zu halten, sind spezielle 
Regelungen für die Ankunft der Kinder und deren Abholung durch die Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigten vorzusehen, damit „Staubildungen“ durch zu viele Personen verhindert 
werden. Ebenso ist ein MNS im jeweiligen Eingangs-/Ausgangsbereich zu tragen.  

Im Falle einer auf „Rot“ geschalteten Ampel wird in den elementaren Bildungseinrichtungen 
das verpflichtende Tragen eines MNS oder eines Gesichtsvisiers vorgesehen. Auch Kinder im 
letzten verpflichtenden Kindergartenjahr können der Kinderbildungs- und -betreuungsein-
richtung in dieser Phase fernbleiben, wenn dies von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
gewünscht ist. In dieser Phase ist es besonders wichtig, mit den Eltern bzw. Erziehungsbe-
rechtigten jener Kinder, die nicht in der Einrichtung sind, digital in Kontakt zu bleiben, um 
grundlegende Informationen mit ihnen zu teilen. 

5.2.2 6-10-Jährige: Volksschule 

Es handelt sich hierbei um Kinder, bei denen vergleichsweise wenige externe Kontakte be-
stehen, die aber untereinander intensiv kommunizieren. Bei Kindern im Volksschulalter sind 
Vorschriften wie das Tragen von MNS nur bedingt umsetzbar, zugleich befolgen Kinder in 
diesem Alter jedoch Regeln oftmals wesentlich konsequenter als die älteren Schülerinnen 
und Schüler. Gerade bei dieser Altersgruppe ist es wichtig, Sicherheit zu vermitteln, um eine 
Beunruhigung der Schülerinnen und Schüler bzw. ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigen so 
gut wie möglich zu vermeiden.  

Voraussetzung für den erfolgreichen Schulbetrieb ist, dass ein Hygiene- und Präventionskon-
zept vorliegt, das die allgemeinen Hygienevorgaben umfasst. In diesem Zusammenhang soll 
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auch ein Reinigungsplan erarbeitet werden. Das häufige und regelmäßige Durchlüften der 
Räume ist wesentlich und sicherzustellen. Die Definition eines Krisenteams/einer „Corona-
Verantwortlichen“ bzw. eines „Corona-Verantwortlichen“ am Standort ist eine wichtige 
Maßnahme, damit die Umsetzung der Konzepte überwacht und damit im Krisenfall rasch re-
agiert werden kann. Es wird darauf geachtet, dass die Hygienemaßnahmen allen verständlich 
sind und beachtet werden.  

Es herrscht Klarheit über die zu ergreifenden Maßnahmen, wenn ein Verdachtsfall auftritt – 
sei dies bei Schülerinnen bzw. Schülern oder bei Lehrenden (siehe Kapitel III). Die Checklisten 
für den Umgang mit Verdachtsfällen liegen gut zugänglich auf. 

Lehrkräfte achten im Konferenzzimmer auf Distanz oder tragen einen MNS, z. B. wenn das 
Konferenzzimmer in den Pausen stark frequentiert ist und ein reger verbaler Austausch 
stattfindet. Handhygiene ist auch im Konferenzzimmer eine Selbstverständlichkeit. 

Tabelle 2: Maßnahmen Volksschule 

Normalbetrieb mit Hygie-
nevorkehrungen 
 
 
▪ Hygiene- und Präventi-

onskonzept erstellen 
▪ Krisenteam der Schule 

definieren 
▪ Verantwortliche für In-

formationsweitergabe 
und Abstimmung mit El-
tern bzw. Erziehungsbe-
rechtigten und Behör-
den definieren 

▪ Pädagogische Aktivitä-
ten finden möglichst oft 
im Freien statt 

 
 
 

GRÜN 

Normalbetrieb mit verstärk-
ten Hygienebestimmungen 
Wie „grün“, zusätzlich: 
 
▪ MNS verpflichtend für 

alle außerhalb der Klasse 
▪ MNS verpflichtend für 

schulfremde Personen 
▪ Sport vorwiegend im 

Freien, in Turnhallen nur 
unter besonderen Aufla-
gen (Kleine Gruppen, Be-
lüftung, keine Kontakt-
sportarten) 

▪ Singen nur im Freien oder 
mit MNS 

 
 
 
 

GELB 

Betrieb mit erhöhten Schutz-
maßnahmen 
Wie „gelb“, zusätzlich: 
 
▪ Regelungen für den Schul-

beginn und für Pausen zur 
Minimierung von Kontak-
ten 

▪ Keine Schulveranstaltun-
gen wie Exkursionen usw. 

▪ Keine Teilnahme schul-
fremder Personen (Pro-
jekte usw.) 

▪ Kein Singen in geschlosse-
nen Räumen 

▪ Vermeidung gemeinsamer 
Mittagspausen 

▪ Lehrer/innenkonferenzen 
finden online statt 

 
ORANGE 

Notbetrieb mit Überbrü-
ckungsangeboten 
 
 
▪ Umstellung auf Distance-

Learning 
▪ Ersatzbetrieb am Schul-

standort in Kleingruppen 
▪ Einrichtung von Lernstati-

onen 
▪ MNS verpflichtend bei 

Aufenthalt in der Schule 
▪ Ganztagsbetreuung im 

Notbetrieb (Kleingruppen) 
▪ Bibliothek nur Ausleihe 
 
 
 
 
 

ROT 

 

Die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Ampelfarbe betreffen den MNS, 
das Singen in geschlossenen Räumen und die Ausübung des Sports. Bei „Grün“ sollen viele 
Aktivitäten (insbesondere Singen und Sport) ins Freie verlagert werden, insbesondere dann, 
wenn es organisatorisch und räumlich möglich ist. Bei „Gelb“ soll das Singen, entweder im 
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Musikunterricht oder in anderen Fächern, nur mit dem MNS erfolgen, bei „Orange“ generell 
unterbleiben. Sport und Bewegung kann bei „Gelb“ und „Orange“ weiterhin stattfinden, vor-
zugsweise im Freien, aber auch im Turnsaal, dieser ist jedoch gut zu durchlüften. Kontakt-
sportarten sollten aber auch jeden Fall vermieden werden. 

Ab Ampelphase „Gelb“ gibt es eine generelle Pflicht, den MNS zu tragen, und zwar für Schü-
lerinnen und Schüler sowie für Lehrende. Sobald Schülerinnen und Schüler in der Klasse sind 
und ihre Plätze eingenommen haben, kann dieser abgenommen werden. Wenn Gruppenar-
beiten durchgeführt werden, die ein Abstandhalten nicht mehr zulassen, kann von den Lehr-
personen das Tragen des MNS angeordnet werden. Lehrkräfte können einen MNS tragen, 
wenn sie dies für richtig halten oder wenn sie sich intensiv mit einzelnen Schülern oder Schü-
lerinnen auseinandersetzen und Abstände nicht mehr einhalten können. 

Bei „Rot“ wird der Präsenzbetrieb an den betroffenen Schulen eingestellt und auf Distance-
Learning umgestellt. Eine einheitliche Plattform für die Kommunikation wurde schon in 
Phase „Grün“ eingerichtet und die Art und Weise, wie Aufgaben weitergegeben werden, ist 
geklärt. Das gilt auch für die Klassen oder Schulen, die von den Gesundheitsbehörden vo-
rübergehend geschlossen werden. Dort kommt es gleichsam automatisch zur Umstellung auf 
Distance-Learning.11 Eine Betreuung wird aber weiterhin angeboten, es werden Lernstatio-
nen eingerichtet, die sich an jene Schülerinnen und Schüler richten, die einen verstärkten 
Förderunterricht benötigen oder die zu Hause nicht jene Bedingungen vorfinden, um erfolg-
reich weiterlernen zu können. 

5.2.3 10-14-Jährige: MS, AHS-Unterstufe, PTS, sonderpädagogische Einrichtungen  

Im Bereich der Sekundarstufe I sind altersspezifische Unterschiede bei den Maßnahmen 
nicht oder nur eingeschränkt anwendbar. Schüler/innen der AHS-Unterstufe beispielsweise 
befinden sich in den gleichen Gebäuden wie jene der AHS-Oberstufe. Grundlegende Hygi-
ene- und Präventionsmaßnahmen sind daher einheitlich zu setzen, da sie in der schulischen 
Praxis sonst nicht durchführbar sind. 

Voraussetzung für den erfolgreichen Schulbetrieb ist, dass ein Hygiene- und Präventionskon-
zept vorliegt, das die allgemeinen Hygienevorgaben umfasst. In diesem Zusammenhang soll 
auch ein Reinigungsplan erarbeitet werden. Das häufige und regelmäßige Durchlüften der 
Räume ist wesentlich und sicherzustellen. Die Definition eines Krisenteams/einer „Corona-
Verantwortlichen“ bzw. eines „Corona-Verantwortlichen“ am Standort ist eine wichtige 

                                                       

11 Die Schulraumbenutzung durch Externe außerhalb des Unterrichts (Sportvereine) kann jedoch stattfinden, sofern 
dies mit den allgemeinen gesundheitspolitischen Vorgaben kompatibel ist. 
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Maßnahme, damit die Umsetzung der Konzepte überwacht und damit im Krisenfall rasch re-
agiert werden kann. Es wird darauf geachtet, dass die Hygienemaßnahmen allen verständlich 
sind und beachtet werden.  

Es herrscht Klarheit über die zu ergreifenden Maßnahmen, wenn ein Verdachtsfall auftritt – 
sei dies bei Schülerinnen bzw. Schülern oder bei Lehrenden (siehe Kapitel III). Die Checklisten 
für den Umgang mit Verdachtsfällen liegen gut zugänglich auf. 

Lehrkräfte achten im Konferenzzimmer auf Distanz oder tragen einen MNS, z. B. wenn das 
Konferenzzimmer in den Pausen stark frequentiert ist und ein reger verbaler Austausch 
stattfindet. Handhygiene ist auch im Konferenzzimmer eine Selbstverständlichkeit. 

Tabelle 3: Maßnahmen MS, AHS-Unterstufe, PTS, sonderpädagogische Einrichtungen 

Normalbetrieb mit Hygie-
nevorkehrungen 
 
 
▪ Hygiene- und Präventi-

onskonzept erstellen 
▪ Krisenteam der Schule 

definieren 
▪ Verantwortliche für In-

formationsweitergabe 
und Abstimmung mit El-
tern bzw. Erziehungsbe-
rechtigten und Behör-
den definieren 

▪ Pädagogische Aktivitä-
ten finden möglichst oft 
im Freien statt 

 
 
 
 

GRÜN 

Normalbetrieb mit verstärk-
ten Hygienebestimmungen 
Wie „grün“, zusätzlich: 
 
▪ MNS verpflichtend für 

alle außerhalb der Klasse 
▪ MNS verpflichtend für 

schulfremde Personen 
▪ Sport vorwiegend im 

Freien, in Turnhallen nur 
unter besonderen Aufla-
gen (Kleine Gruppen, Be-
lüftung) 

▪ Singen nur im Freien oder 
mit MNS 

▪ Wenn Schließung von 
Klassen/Schulen: Umstel-
lung auf Distance-Learning 
(Leihgeräte, wenn not-
wendig) 
 

GELB 

Betrieb mit erhöhten Schutz-
maßnahmen 
Wie „gelb“, zusätzlich: 
 
▪ Regelungen für den Schul-

beginn und für Pausen zur 
Minimierung von Kontak-
ten 

▪ Keine Schulveranstaltun-
gen wie Exkursionen usw. 

▪ Keine Teilnahme schul-
fremder Personen (Pro-
jekte usw.) 

▪ Kein Singen in geschlosse-
nen Räumen 

▪ Vermeidung gemeinsamer 
Mittagspausen 

▪ Lehrer/innenkonferenzen 
finden online statt 
 
 

ORANGE 

Notbetrieb mit Überbrü-
ckungsangeboten 
 
 
▪ Umstellung auf Distance-

Learning 
▪ Ersatzbetrieb am Schul-

standort in Kleingruppen 
▪ Einrichtung von Lernstati-

onen 
▪ MNS verpflichtend bei 

Aufenthalt in der Schule 
▪ Ganztagsbetreuung im 

Notbetrieb (Kleingruppen) 
▪ Bibliothek nur Ausleihe 
 
 
 
 
 
 

ROT 

 

Die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Ampelphase betreffen abermals 
den MNS, das Singen in geschlossenen Räumen und die Ausübung des Sports. Bei „Grün“ sol-
len viele Aktivitäten (insbesondere Singen und Sport) ins Freie verlagert werden, vor allem 
dann, wenn es organisatorisch und räumlich möglich ist. Bei „Gelb“ soll das Singen, entwe-
der im Musikunterricht oder in anderen Fächern, nur mit dem MNS erfolgen, bei „Orange“ 
generell unterbleiben. „Sport und Bewegung“ kann bei „Gelb“ und „Orange“ weiterhin statt-
finden, vorzugsweise im Freien, aber auch im Turnsaal, dieser ist jedoch gut zu durchlüften. 
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Kontaktsportarten sollten jedenfalls Fall vermieden werden. Diese Vorgangsweise entspricht 
dabei jener in der Volksschule. 

Analog zur Volksschule wird das Tragen des MNS geregelt. Ab „Gelb“ gibt es eine generelle 
Pflicht, den MNS zu tragen und zwar für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrende. So-
bald Schülerinnen und Schüler in der Klasse sind und ihre Plätze eingenommen haben, kann 
dieser abgenommen werden. Wenn Gruppenarbeiten durchgeführt werden, die ein Ab-
standhalten nicht mehr zulassen, oder auch in klassenübergreifenden Schüler/innengruppen 
(z. B. Fremdsprachen, Religion), kann die Lehrperson von den Schülerinnen und Schülern das 
Tragen eines MNS auch im Unterricht verlangen. Lehrkräfte können einen MNS tragen, wenn 
sie dies für richtig halten oder wenn sie sich intensiv mit einzelnen Schülern oder Schülerin-
nen auseinandersetzen und Abstände nicht mehr einhalten können. 

Bei „Rot“ wird der Präsenzbetrieb an den betroffenen Schulen eingestellt und auf Distance-
Learning umgestellt. Eine einheitliche Plattform für die Kommunikation und die Auswahl ei-
ner Lernplattform pro Schule wurden schon bei „Grün“ eingerichtet und definiert. Der orts-
ungebundene Unterricht kann beginnen. Wenn Schülerinnen und Schüler über kein Endgerät 
verfügen, dann wird über ein Leihgerät ein solches zur Verfügung gestellt. Auch in der Phase 
„Rot“ wird eine Ganztagsbetreuung im Notbetrieb und in Kleingruppen angeboten. Es wer-
den abermals Lernstationen eingerichtet, die sich an jene Schülerinnen und Schüler richtet, 
die einen verstärkten Förderunterricht benötigen oder die zu Hause nicht jene Bedingungen 
vorfinden, um erfolgreich weiterlernen zu können. 

5.2.4 14- bis 19-Jährige: Sekundarstufe II, ausgenommen PTS 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II weisen erfahrungsgemäß ein sehr viel höhe-
res Ausmaß an externen Sozialkontakten auf. Sie können daher für die Beschleunigung der 
Infektion in einem regionalen Kontext mitverantwortlich sein. Die Einführung eines Schicht-
betriebs zur Reduzierung der Zahl der in der Schule anwesenden Schülerinnen und Schüler 
kann daher notwendig sein.  

An Schulstandorten mit Internatsbetrieb hängt die Möglichkeit der Gestaltung eines Präsen-
zunterrichts von den Kapazitäten der Beherbergung ab. Angestrebt wird jedenfalls ein durch-
gängiger Betrieb, ermöglicht durch Rotation und Schichtbetrieb.12 

                                                       

12 Machen Schließungen bzw. aufgrund von verschärften Hygienemaßnahmen entstehende Kapazitätsbe-schränkun-
gen von Internaten ein Rotationsprinzip erforderlich, ist folgendermaßen vorzugehen: Zu jedem Zeitpunkt befindet 
sich ein Teil der Klassen am Schulstandort. Der andere Teil wird durch Distance-Learning betreut. Ein Wechsel zwi-
schen Präsenzunterricht und Distance-Learning findet in einem den organisatorischen Rahmenbedingungen ange-
passten Rhythmus (z. B. wöchentlich, alle zwei Wochen) statt. 
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Tabelle 4: Maßnahmen Sekundarstufe II 

Normalbetrieb mit Hygie-
nevorkehrungen 
 
 
 
▪ Hygiene- und Präventi-

onskonzept erstellen 
▪ Krisenteam der Schule 

definieren 
▪ Verantwortliche für In-

formationsweitergabe 
und Abstimmung mit El-
tern bzw. Erziehungsbe-
rechtigten und Behör-
den definieren 

▪ Pädagogische Aktivitä-
ten finden möglichst oft 
im Freien statt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÜN 

Normalbetrieb mit verstärk-
ten Hygienebestimmungen 
Wie „grün“, zusätzlich: 
 
 
▪ MNS verpflichtend für 

alle außerhalb der Klasse 
▪ MNS verpflichtend für 

schulfremde Personen 
▪ Sport vorwiegend im 

Freien, in Turnhallen nur 
unter besonderen Aufla-
gen (Kleine Gruppen, Be-
lüftung, keine Kontakt-
sportarten) 

▪ Singen nur im Freien oder 
mit MNS 

▪ Wenn Schließung von 
Klassen/Schulen Umstel-
lung auf Distance-Learning 
(Leihgeräte, wenn not-
wendig) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GELB 

Betrieb mit erhöhten Schutz-
maßnahmen und selbstorga-
nisiertes Lernen 
Wie „gelb“, zusätzlich: 
 
▪ Umstellung auf Distance-

Learning mit schulautono-
mer Möglichkeit, kleinere 
Gruppen weiterhin im Prä-
senzbetreib zu unterrich-
ten (gezielte Förderange-
bote, fachpraktischer Un-
terricht, zeitweises 
Schichtsystem) 

▪ Regelungen für den Schul-
beginn und für Pausen 

▪ Keine Schulveranstaltun-
gen wie Exkursionen usw. 

▪ Keine Teilnahme schul-
fremder Personen (Pro-
jekte usw.) 

▪ Flexibler Schulbeginn 
schulautonom festlegen 

▪ Kein Singen in geschlosse-
nen Räumen 

▪ praktischer Unterricht im 
Bereich Ernährung und 
Gastro, in Werkstätten 
und Labors 

▪ Lehrer/innenkonferenzen 
finden online statt 
 

ORANGE 

Notbetrieb mit Überbrü-
ckungsangeboten 
 
 
 
▪ Umstellung auf Distance-

Learning 
▪ Bibliothek nur mehr Aus-

leihe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROT 

 

Die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Ampelfarbe betreffen in der Se-
kundarstufe II abermals den MNS, das Singen in geschlossenen Räumen, die Ausübung des 
Sports sowie die Einführung des Distance-Learnings. Bei „Grün“ sollen – wie bei der Volks-
schule und der Sekundarstufe I – viele Aktivitäten (insbesondere Singen und Sport) ins Freie 
verlagert werden, insbesondere dann, wenn es organisatorisch und räumlich möglich ist. Bei 
„Gelb“ soll das Singen, entweder im Musikunterricht oder in anderen Fächern nur mit dem 
MNS erfolgen, bei „Orange“ generell unterbleiben. „Sport und Bewegung“ kann bei „Gelb“ 
und „Orange“ weiterhin stattfinden, vorzugsweise im Freien, aber auch im Turnsaal, dieser 
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ist jedoch gut zu durchlüften. Kontakt- oder Kampfsportarten sollten aber jedenfalls vermie-
den werden. Der fachpraktische Unterricht sowie Unterricht im Labor können unter strengen 
hygienischen Auflagen bis zur Ampelphase „Orange“ stattfinden. 

Analog zur Volksschule wird das Tragen des MNS geregelt. Bei „Gelb“ gibt es eine generelle 
Pflicht, den MNS zu tragen und zwar für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrende. So-
bald Schülerinnen und Schüler in der Klasse sind und ihre Plätze eingenommen haben, kann 
dieser abgenommen werden. Wenn Gruppenarbeiten durchgeführt werden, die ein Ab-
standhalten nicht mehr zulassen, kann von den Lehrpersonen das Tragen des MNS angeord-
net werden. Lehrkräfte können einen MNS tragen, wenn sie dies für richtig halten oder wenn 
sie sich intensiv mit einzelnen Schülern oder Schülerinnen auseinandersetzen und Abstände 
nicht mehr einhalten können. 

Bei „Orange“ wird ein schulautonomer und flexibler Schichtbetrieb eingeführt. Der Schicht-
betrieb führt zu einer Halbierung der in der Schule anwesenden Schüler/innenzahl. Abstand 
halten wird damit leichter umsetzbar. Auf der anderen Seite ist Distance-Learning für die „Äl-
teren“ leichter realisierbar, denn sie können und sollen auch den selbständigen und selbstor-
ganisierten Lernprozess üben. Es besteht die Möglichkeit, kleinere Gruppen weiterhin im 
Präsenzbetreib zu unterrichten (gezielte Förderangebote, Werkstätten, schulautonomer 
Schichtbetrieb). 

Bei „Rot“ wird der Präsenzbetrieb an den betroffenen Schulen eingestellt und auf Distance-
Learning umgestellt. Eine einheitliche Plattform für die Kommunikation und die Auswahl ei-
ner Lernplattform pro Schule wurden schon in Phase „Grün“ eingerichtet und definiert, der 
ortungebundene Unterricht kann beginnen. Wenn Schülerinnen und Schüler über kein End-
gerät verfügen, dann wird über ein Leihgerät ein solches zur Verfügung gestellt. Aufgrund 
des Alters der Schülerinnen und Schüler muss in der Phase „Rot“ keine Ganztagsbetreuung 
angeboten werden. 

6 Ausblick 

Das Corona-Virus wird unser Leben leider auch im Schuljahr 2020/21 prägen – mit allen pä-
dagogischen, psychologischen und organisatorischen Herausforderungen, die das für ein 
komplexes System wie unser Schulsystem mit seinen mehr als 5.000 Standorten, rund 1,1 
Mio. Schülerinnen und Schülern und 120.000 Lehrkräften bedeutet. Allein diese Dimensio-
nen machen deutlich, dass im Detail immer vor Ort entschieden werden muss, wie die 
Corona-Zeit am besten bewältigt werden kann. Die Corona-Ampel und die generellen Hygie-
nebestimmungen bieten einen klaren gemeinsamen Bezugsrahmen – die konkrete Ausge-
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staltung kann angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen und Notwendigkeiten je-
doch immer nur an den einzelnen Schulstandorten erfolgen. Das erfordert Voraussicht, orga-
nisatorische Flexibilität und leider auch einen langen Atem. 

Forschungseinrichtungen und Pharmakonzerne arbeiten derzeit weltweit mit Hochdruck an 
Therapeutika und vor allem einem geeigneten Impfstoff. Angesichts der bisher erzielten 
Fortschritte ist die Hoffnung berechtigt, dass das Schuljahr 2020/21 auch als jenes Jahr in die 
Geschichte eingehen wird, in dem erstmals ein wirksamer Impfschutz gegen Covid 19 einge-
setzt werden konnte. Auch wenn dies gelingt, wird eine ausreichende Durchimpfung der Be-
völkerung dauern – und deshalb unser aller Vorsicht noch länger erforderlich sein. Schule 
leistet in dieser Zeit einen unverzichtbaren Beitrag zum Funktionieren unserer Gesellschaft. 
Und damit einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung der Pandemie. 
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8 Unterstützungsangebote  

Peer-Learning/Buddy-Systeme  

Weiterlernen.at (https://weiterlernen.at/) 

Die Plattform #weiterlernen.at sammelt zivilgesellschaftliche Angebote und führt sie mit der 
vorhandenen Nachfrage zusammen. Partner/innen dieser Initiative sind das BMBWF und als 
Fördergeberin die Innovationsstiftung für Bildung. Die operative Abwicklung liegt bei dem 
Sozialunternehmen Talentify (https://www.talentify.me/). 

Digitale Contentangebote des BMBWF 

Aufgabenpool.at (https://aufgabenpool.at/) 

Diese Seite des BMBWF stellt für die Fächer (angewandte) Mathematik sowie Englisch, Fran-
zösisch, Spanisch und Italienisch Prüfungsaufgaben aus früheren Prüfungsterminen zur Vor-
bereitung auf die Matura zur Verfügung, in (angewandter) Mathematik auch weitere 
Übungsaufgaben. Dabei besteht die Möglichkeit, die Aufgaben einzeln abzurufen und nach 
unterschiedlichen Kriterien Übungsblätter zusammenzustellen.   

Eduthek.at (http://www.eduthek.at/) 

Die Eduthek ist eine Sammlung qualitätsgesicherter Links zu externen Materialien, wie z. B. 
zu Aufgabenblättern, interaktiven Übungen oder Videos. Sie finden darin Aufgaben für alle 
Schulstufen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch zu allen wesentlichen Kompe-
tenzbereichen aus den Lehrplänen. Ergänzend finden Sie hier auch Übungsaufgaben zu wei-
teren Fächern und zur Vorbereitung auf die Matura. 

Edutube.at (http://www.edutube.at/) 

Auf Edutube.at stehen aktuell rund 800 journalistisch verlässlich recherchierte Kurzvideos, 
Dokus und Magazinbeiträge in öffentlich-rechtlicher Qualität als Ergänzung und Unterstüt-
zung für den digitalen Unterricht zur Verfügung.  

IQS (vormals BIFIE) (https://www.bifie.at/material/unterstuetzende-materialien-zu-bil-
dungsstandards-und-ikm/aufgabenbeispiele/) 

Das Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) stellt 
auf dieser Seite kompetenzorientierte Aufgabenbeispiele und -pools für die Sekundarstufe I 
in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Biologie, Chemie und Physik zur Verfügung. 
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Mediamanual.at (http://www.mediamanual.at/)  

Mediamanual.at ist eine interaktive Plattform des BMBWF für die aktive Medienarbeit an 
der Schule und bietet Informationen, Lectures und Workshops zu Film & Video, Computer 
und digitalen Medien. Ziel der Plattform ist es, eine bewusste, reflexive Mediennutzung zu 
fördern und die kreative Medienproduktion abseits von herkömmlichen Klischees anzure-
gen. 

Instrumente und Materialien zur Sprachförderung 

Kompetenzstelle USB-DaZ (https://bimm.at/kompetenzstelle/) 

Auf der Website der Kompetenzstelle USB-DaZ des BIMM stehen alle Materialien des Instru-
ments USB-Daz gratis zum Download zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Kontaktstelle 
eine Reihe von Beratungs- und Fortbildungsangeboten an.  

Literacy.at (http://www.literacy.at/)  

Literacy.at bietet Informationen zu neuen Entwicklungen und Angeboten in der Leseförde-
rung und berichtet laufend über aktuelle Leseprojekte, -wettbewerbe und -veranstaltungen. 
Darüber hinaus steht im Downloadbereich eine umfassende Sammlung an Praxismaterialien 
für die Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen in allen Fächern zur Verfügung.     

Österreichisches-Sprachen-Kompetenz-Zentrum (www.oesz.at) 

Das ÖSZ hat zahlreiche Praxismaterialien und Instrumente zur Erweiterung sprachlicher 
Kompetenzen (Puma, #DeutschFairnetzt) und zur Umsetzung des sprachsensiblen Unter-
richts entwickelt.   

Schule-Mehrsprachig.at (https://www.schule-mehrsprachig.at/) 

Die Website schule-mehrsprachig.at bietet Wissenswertes zu muttersprachlichem Unter-
richt, Mehrsprachigkeit und Deutsch als Zweitsprache und stellt mehrsprachige Angebote 
wie die dreisprachige Zeitschrift TRIO und die Sprachensteckbriefe zur Verfügung. 

Materialien und Angebote zur psychosozialen Unterstützung  

• Allgemeine Tipps für den Wiedereinstieg: https://www.give.or.at/schule-nach-dem-
corona-lockdown-tipps-fuer-lehrerinnen-und-lehrer/       
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• Beziehungsgestaltung, psychosoziale Gesundheit und Lernerfolg (alle Schulstufen): 
https://www.give.or.at/gvwp/wp-content/uploads/Give_GuteBeziehungen_2018.pdf    

• Impulse zur Unterrichts- und Beziehungsgestaltung (Volksschule): 
https://www.akzente.net/fileadmin/user_upload/akzente_Fachstelle_Suchtpraevention/SC
HULE/GSW-Wiedereinstiegsmodul_fu__r_VS.pdf   

• Impulse zur Unterrichtsgestaltung (Sekundarstufe I): 
https://www.akzente.net/fileadmin/user_upload/akzente_Fachstelle_Suchtpraevention/SC
HULE/plus_Wiedereinstiegsmodul.pdf  

• Umgang mit psychosozialen Belastungen (Lehrer/innen): 
https://fgoe.org/sites/fgoe.org/files/2017-10/2013-12-06.pdf  

• Unterstützende Informationen zur Lehrer/innengesundheit: 
http://www.schulpsychologie.at/psychologische-
gesundheitsfoerderung/lehrerinnengesundheit  

• Schulpsychologische Beratungsangebote in den Bundesländern: 
http://www.schulpsychologie.at/psychologische-
gesundheitsfoerderung/corona/beratungsstellen  

• Externe Kriseneinrichtungen und psychosoziale Hilfsangebote in den Bundesländern: 
https://www.gesundheit.gv.at/leben/suizidpraevention/anlaufstellen/kriseneinrichtungen 

Hotlines 

Für Fragen zum Schulbetrieb im Herbst stehen in den Bundesländern die Servicestellen der 
jeweiligen Bildungsdirektionen sowie bundesweit die Hotline des BMBWF zur Verfügung. 

Servicestellen der Bildungsdirektionen 

Bildungsdirektion Burgenland  

Hotlines: 
Pflichtschulen Bezirk Neusiedl/See: +43 2682 710-2101  
Pflichtschulen Bezirk Eisenstadt/Mattersburg: +43 2682 710-1031  
Pflichtschulen Bezirk Oberpullendorf/Oberwart: +43 2682 710-2301  
Pflichtschulen Bezirk Güssing/Jennersdorf: +43 2682 710-2401  
Allgemeine Sonderschulen: +43 2682 710-1117  
Allgemeinbildende Höhere Schulen: +43 2682 710-1118  
Berufsbildende Mittlere und Höhere Schulen sowie Berufsschulen: +43 2682 710-1235  
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Montag bis Donnerstag: 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr; Freitag: 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr; Samstag: 
9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Sonntag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

E-Mail: fragen@bildung-bgld.gv.at  

Bildungsdirektion Kärnten  

Hotline: +43 699 15812-081 / +43 699 15812-082 / +43 699 15812-083  

Bildungsdirektion Niederösterreich  

Hotlines:  

+43 2742 280-4444 (Schulservicestelle, Montag bis Freitag)  
+43 2742 280-3333 (Schulpsychologie, Montag bis Freitag)  
+43 2742 280-7999 (Pädagogische Hotline, Samstag bis Sonntag)  
+43 2742 280-7888 (Rechtliche Hotline, Samstag bis Sonntag)  

E-Mail: office@bildung-noe.gv.at  

Bildungsdirektion Oberösterreich  

Hotline: +43 732 7071 4131 / +43 732 7071 4132 

Bis 31. August:  Montag, Dienstag, Donnerstag: 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr; Mittwoch, Freitag: 
7:30 Uhr bis 13:00 Uhr 
Ab 31. August: Montag bis Freitag, 7:30 Uhr bis 18.00 Uhr 

E-Mail: meldung@bildung-ooe.gv.at 

Bildungsdirektion Salzburg 

Hotline: +43 662 8083-1059 / +43 662 8083-1060  

Bildungsdirektion Steiermark  

Hotline:  +43 664 8034555 665 

Montag bis Freitag, 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr  

Bildungsdirektion Tirol  

Hotline: 0800 100 360  

Montag bis Donnerstag: 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr; Freitag: 7:30 – 14:00 Uhr 

Bildungsdirektion Vorarlberg 

Hotline: +43 5574 4960  

mailto:fragen@bildung-bgld.gv.at
mailto:office@bildung-noe.gv.at
mailto:meldung@bildung-ooe.gv.at
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Montag bis Freitag: 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr 

E-Mail: office@bildung-vbg.gv.at 

Bildungsdirektion Wien 

Hotlines:  
Corona-Hotline: +43 1 52525-77109  
Montag bis Freitag: 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

Abteilung Schulpsychologie – Schulärztlicher Dienst: +43 1 525 25-77515 
Abteilung Personal: +43 1 52525-77605 

E-Mail: office@bildung-wien.gv.at  

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

Hotline: 0800 21 65 95  

Montag bis Freitag, 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

E-Mail: buergerinnenservice@bmbwf.gv.at  

mailto:office@bildung-vbg.gv.at
mailto:office@bildung-wien.gv.at
mailto:buergerinnenservice@bmbwf.gv.at
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